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1. Vorbemerkung

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Wiirttemberg (VGH) hat am 27.11.2024 in der Normenkontrollsache we-
gen der Giltigkeit des Bebauungsplans ,Kappelewasen II” (Aktenzeichen 5 S 474/23) folgendes entschieden:
.Der Bebauungsplan ,Kappelewasen II” der Antragsgegnerin vom 6. November 2023 und der Bebauungsplan
.Kéappelewasen II” der Antragsgegnerin vom 23. Mai 2022 werden fiir unwirksam erklart.”

Im Kern hat der VGH bemangelt, dass der Bebauungsplan die stadtebaulich angestrebte Wohndichte mit den
getroffenen Festsetzungen nicht ausreichend steuern kann. Der Leitsatz des Urteils lautet: ,Will eine Ge-
meinde Uber eine Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB die Wohndichte innerhalb eines Plangebiets steu-
ern, muss sie grundsatzlich eine relative Zahl, zum Beispiel die héchstzulassige Zahl von Wohnungen pro
bestimmter Grundstiicksflache, festsetzen.” Das Urteil macht es erforderlich, die mit dem Bebauungsplan
.Kappelewasen II” verfolgte Zielsetzung der Steuerung der Wohndichte durch eine angepasste Festsetzung
sicherzustellen. Daher soll der Bebauungsplan im Rahmen eines erganzenden Verfahrens nach § 214 BauGB

angepasst werden.

2. Planerfordernis

Innerhalb des Plangebiets soll die stadtebauliche Ordnung durch einen Bebauungsplan sichergestellt wer-
den. Dabei soll einerseits eine mafvolle Nachverdichtung ermdglicht werden (der im Plangebiet befindliche
Geriistbaubetrieb soll verlagert werden, an dieser Stelle sollen mehrere Wohngeb&ude entstehen), anderer-
seits sollen die vorhandenen grof3eren Gartenflachen fir eine ausreichende Durchgrinung entsprechend ge-

sichert werden.

Begriindungen zum Bebauungsplan und den Ortlichen Bauvorschriften
Fassung vom 01.06.2026 Seite 3
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3. Lage und rdumlicher Geltungsbereich

3.1  Lage im Siedlungsgefiige

Das Plangebiet befindet sich siidlich der Villinger Strafe zwischen Reutestraf3e und Neue Strafle.

Abb. 3-1: Ubersichtskarte zur Lage des Plangebiets (schwarz gestrichelte Linie)

Begriindungen zum Bebauungsplan und den Ortlichen Bauvorschriften
Fassung vom 01.06.2026 Seite 4
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3.2  Geltungsbereich des Bebauungsplans
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanverfahrens mit einer Gesamtflache von ca. 3,00 ha beinhaltet die

Flurstlicke / Teile der Flurstlicke innerhalb des nachstehend schwarz gekennzeichneten Bereichs.
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Abb. 3-2: Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Kappelewasen II” (schwarze Strichlinie)

Begriindungen zum Bebauungsplan und den Ortlichen Bauvorschriften
Fassung vom 01.06.2026 Seite 5
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4. Art des Bebauungsplanverfahrens

Das Bebauungsplanverfahren wird im beschleunigten Verfahren als Mafinahme der Innenentwicklung nach

§ 13a BauGB durchgefihrt. Fiir die Wahl des Verfahrens sind insbesondere folgende Faktoren mafigebend:

* Mit dem Bebauungsplanverfahren werden die Voraussetzungen fiir eine mafvolle bauliche Nachverdich-
tung geschaffen.

* Die Umgebung des Plangebiets weist heute bereits eine bauliche Vorpragung auf.

* Die im Bebauungsplan festzusetzende maximale Grundflache im Sinne des § 19 Absatz 2 BauNVO betragt
gem. § 13a Absatz 1, Satz 2, Nummer 1 BauGB weniger als 20.000 gm.

Vor diesem Hintergrund wird das Bebauungsplanverfahren auf Basis des § 13a Absatz 2 BauGB im beschleu-

nigten Verfahren ohne Umweltprifung und Umweltbericht durchgefiihrt.

GesamtgrofBe Geltungsbereich ca. 30.027 m*

Anteil Verkehrsflachen ca. 902 m*

Anteil Grinflachen ca. 4.537 m’

Anteil Siedlungsflache ca. 24.588 m’

max. liberbaubare Fliche (GRZ 0,4) ca. 9.835 m?

5. Bestehende Bauleitplane und iibergeordnete Planungen

5.1  Flachennutzungsplan

———

Dauchingen 71930
Hinter
ecpastumy 15 e Y 1, Ly e, s e, e i Fichen

Abb. 5-1: Ausschnitt Flachennutzungsplan

Im gdiltigen Flachennutzungsplan wird die Flache als Wohn- und Mischbauflache dargestellt.

Begriindungen zum Bebauungsplan und den Ortlichen Bauvorschriften
Fassung vom 01.06.2026 Seite 6
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5.2 Bestehende Bebauungsplane

Innerhalb des Plangebiets befinden sich keine rechtskraftigen Bebauungsplane.

5.3  Sonstige iibergeordnete Planungen und Schutzgebiete

Dauchingen liegt vollstandig innerhalb der Schutzzone Ill im Wasserschutzgebiet ZV Keckquellen.

B

Abb. 6-1: Ausschnitt LUBW-Kartendienst: Wasserschutzgebiet ZV Keckquellen Zone Il

6. Ziele und Zwecke der Planung

6.1  Ist-Situation im Plangebiet und in der Umgebung
Innerhalb des Plangebiets und in der direkten Umgebung befinden sich aktuell im Wesentlichen folgende

Nutzungen:

* Wohngebaude

» Gerustbaubetrieb

* nicht storende Gewerbebetriebe
« private Griinflichen / Garten

» ehemaliger Landgasthof Ritter

Begriindungen zum Bebauungsplan und den Ortlichen Bauvorschriften
Fassung vom 01.06.2026 Seite 7
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6.2  Grundsatzliche Zielsetzung

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan sollen einerseits die planungsrechtlichen Voraussetzungen fir eine
mafvolle Innenentwicklung bzw. Nachverdichtung / Umnutzung geschaffen werden, sollten die vorhandenen
Handwerksbetriebe verlagert oder aufgegeben werden. Fir diesen Fall sind die bauplanungsrechtlichen Pa-
rameter fur eine stadtebaulich vertragliche und geordnete Entwicklung zu definieren.

Anderseits soll an den Stellen, an denen sich die vorhandene Struktur als geeignete stadtebauliche Ordnung

herausgestellt hat, die vorhandene Baustruktur innerhalb des Plangebiets gesichert werden.

6.3  Zielsetzungen im Detail
Die unter 6.2 ausgefiihrte Zielsetzung lasst sich innerhalb des Plangebiets - wie nachstehend ausgefiihrt -
weiter untergliedern. Fiir alle Bereiche ist dabei auch maf3gebend, dass das vorhandene Abwasser- bzw. Ka-

nalnetz aktuell iiberlastetet ist, was maf3geblich mit der baulichen Dichte zu tun hat.

6.3.1 Bereich A - Stadtebauliche Nachsteuerung einer bisher nach § 34 BauGB erfolgten Nachverdichtung,
welche sich als problematisch erwiesen hat.

In Dauchingen herrscht ein hoher Wohnungsdruck. Ein wesentlicher Grund liegt in der guten Lage im Hin-
blick auf den Autobahnanschluss A 81, die BundesstrafBenanschliisse B 27, B 33 und B 523 sowie im Hinblick
auf die raumliche Nahe zum Oberzentrum Villingen-Schwenningen und zu den Arbeitsplatzen in Rottweil.
Verbunden mit dem hohen Wohnungsdruck ist ein hoher Verkehrsdruck. Durch die Zunahme der Einwohner-
zahl in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ist die Fahrzeuganzahl nicht nur im flieBenden Verkehr,
sondern gleichsam im ruhenden Verkehr - auch auf offentlichen Flachen - entsprechend angestiegen.

Dies bringt verschiedene Probleme mit sich. Auch die Baudichte im Norden des Geltungsbereichs des Be-

bauungsplans - welche sich in den letzten Jahren auf Grundlage von § 34 BauGB entwickelt hat - tragt zu

diesen Problemen bei:

» Die Reutestrafle in ihrer Funktion als Sammelerschliefungsstrafle fiir die fiinf Wohnbaugebiete im Nord-
westen - wenn diese von und nach Schwenningen angefahren werden - hat sich insbesondere bei dem
Betrieb des ehemaligen Landgasthofes Ritter als nicht leistungsféhig fiir ihre eigentliche Funktion erwei-
sen. Nachdem der Landgasthof stillgelegt ist, ergab sich eine deutliche Verbesserung. Da nun eine Wohn -
nutzung fir das Geb&dude vorgesehen ist, liegt eine Zunahme des (ruhenden] Verkehrs auf der Hand.

+ Oftmals wird verbotswidrig auf Gehwegen (beanstandete Falle Gemeindevollzugsdienst (GVD) 2024: 78,
2023: 92, 2022: 95) sowie absoluten Halteverbot (2024: 19, 2023: 28, 2022:11) geparkt. Der teilweise Riick-
gang der Zahlen erklart sich dabei durch den Kontrolldruck durch den GVD und den damit verbundenen

Lerneffekt, nicht etwa durch einen Riickgang der Fahrzeugzahlen.

Begriindungen zum Bebauungsplan und den Ortlichen Bauvorschriften
Fassung vom 01.06.2026 Seite 8
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* Wiederholt kam es zu Beschwerden Uber parkende Fahrzeuge durch die Bevilkerung. Dies etwa aufgrund
des Parkens vor Einfahrten, der Verengung von Kreuzungsbereichen und der Erschwernis von Durchfahr-
ten. Mit diesen Aspekten verbunden ist eine latente oder gar konkrete Gefahrdung insbesondere von Fuf3-
gangern und anderen Verkehrsteilnehmern.

* Parkende Fahrzeuge werden fiir den Winterdienst und die StraBenreinigung zum Problem, wenn Straf3en
nicht oder nicht vollumfanglich befahren werden konnen. An einer besonders problematischen Stelle
musste ein saisonales Haltverbotsschild angeordnet werden, um die Durchfahrtsmoglichkeit fir die Win-
terdienstfahrzeuge zu sichern.

Auf Grund der in den letzten Jahren erteilten Baugenehmigungen - und der daraufhin errichteten Gebaude -

wird die darin genehmigte Dichte grundsatzlich in den Bebauungsplan tibernommen. Eine weitere Verdich-

tung wird aus den vorgenannten stadtebaulichen Griinden aber nicht ermoglicht.

6.3.2 Bereich B - Definition / Ermdglichung einer stadtebaulich vertraglichen Nachverdichtung
In diesem Bereich ist eine erkennbare Nachverdichtungsaufgabe vorhanden, inshesondere bei einer mogli-
chen Betriebsaufgabe oder Verlagerung der bestehenden Handwerksbetriebe. Hier gilt es die stadtebauli-
chen Parameter zu bestimmen, in welcher Form und in welcher stadtebaulichen Dichte dieser Bereich -
auch gesamtgebietsvertraglich — entwickelt werden kann.
Die in den letzten Jahren realisierte Dichte entlang der Villinger Strafle kann auf Grund der erkennbaren
stadtebaulichen Probleme nicht als Mafistab fiir die Nachverdichtung und Neuordnung des Bereichs B her-
angezogen werden, da ansonsten stadtebauliche Missstande zu erwarten sind. Maf3geblich zur Erreichung
dieser stadtebaulichen Zielsetzung ist es folglich, die Wohndichte so zu steuern, dass sie noch gebietsver-
traglich ist.
Eine zu starke Wohndichte in diesem Bereich - mit entsprechendem zusatzlichem Kfz-Verkehr - muss kri-
tisch gesehen werden. Die verkehrsplanerische Stellungnahme vom 19.03.2026 (siehe Anlage 2 zur Begriin-
dung] fiihrt dazu aus:
» Die prognostizierten Verkehrszahlen stellen bei einer stadtebaulichen Nachverdichtung nicht die Haupt-
problematik dar.
* Die begrenzten Straflenrdume in der Reutestrafle und in der Neuen Strafle stellen - unabhangig von der
reinen Verkehrsbelastung in Zahlen - das zentrale Problem bei einer Nachverdichtung dar:
* Dichtere Bebauungen und Nachverdichtungsmafinahmen in Dauchingen zeigen bereits, dass es zu
verkehrlichen Problemen im StrafBenraum kommt.
» Einerseits stellt ein erhohter Parkdruck ein Problem dar, andererseits aber auch die eingeschrankten
Sichtbeziehungen und gering dimensionierten Nebenanlagen, die durch die engen und oftmals bis

fast an den Rand bebauten Straenrdume entstehen.

Begriindungen zum Bebauungsplan und den Ortlichen Bauvorschriften
Fassung vom 01.06.2026 Seite 9
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Es kann zu verkehrlichen Problemen zwischen Kfz — aber auch mit anderen Verkehrsteilnehmenden -
kommen und die reine verkehrliche Belastung gemaf StraBentyp kann nur eingeschrankt als Belas-
tungsgrenze herangezogen werden.

Sowohl die Reutestrafle, als auch die Neue Strafle konnen - bedingt durch die enge Stralenraumdi-
mensionierung - daher nur bedingt weitere KFZ-Verkehre aufnehmen.

Es ist daher grundsatzlich nur eine behutsame Nachverdichtung zu empfehlen, um die bestehenden
Probleme nicht weiter zu verstarken.

Eine weitere potenzielle Herausforderung ist die Belastung durch ruhenden Verkehr. Hier sollte in je-
dem Fall sichergestellt werden, dass Parkmdoglichkeiten in ausreichender Anzahl auf dem Grund-
stiick bereitgestellt werden. Das betrifft einerseits den Verkehr durch Bewohner:innen, andererseits

aber auch den Besuchsverkehr.

Die verkehrsplanerische Stellungnahme vom 19.03.2026 kommt zusammenfassend zum Ergebnis, dass
insbesondere bedingt durch die enge Stralenraumdimensionierung und der damit bereits jetzt einherge-
henden Probleme, eine Verdichtung der Nutzung mit zusatzlichem Kfz-Verkehr grundsatzlich herausfor-
dernd ist. 35 neue Wohneinheiten - die nur in geringerem Maf3e liber die bereits bestehenden Verkehre
hinausgehen - sind als weniger problematisch anzusehen. Bei einer gréfleren Nachverdichtung - mit den
betrachteten 54 Wohneinheiten - wirkt sich die verkehrliche Zusatzbelastung starker aus, weswegen von
dieser abgeraten wird. In Bezug auf den ruhenden Verkehr ist sicherzustellen, dass dieser auf dem

Grundstiick abgewickelt wird und nicht den Straflenraum belastet.

Stadtebaulich pragend in der Gemeinde - und im Bereich des Plangebiets - sind Gebaude mit maximal zwei

Vollgeschossen und einem Dachgeschoss als Nichtvollgeschoss. In dieser pragenden Gebaudetypologie sind

erfahrungsgemaf bis zu 6 Wohneinheiten unterzubringen, was sich mit der Empfehlung der verkehrplaneri-

schen Stellungnahme zu einer gebietsvertraglichen Nachverdichtung deckt.

Im Bereich B kdnnen daher gebietsvertraglich etwa 6 Gebaude mit je ca. 6 Wohneinheiten errichtet werden.

Diese Dichte sichert zudem den stadtebaulich vertréaglichen Ubergang zwischen dem Bereich A und dem Be-

reich C.

Daher wird festgesetzt, dass pro 160 m* Grundsticksflache, die von baulichen Anlagen Uberdeckt werden

darf (= WA-Flache) eine Wohneinheit errichtet werden darf. Dies ergibt bei einer Grofe der Bauflachen im

Bereich B von ca. 6.070 m* in etwa 37 Wohneinheiten. Bezogen auf die vorhandenen Grundstiicke ergeben

sich im Bereich B:

Flst 45, 45/1 und 45/6: ca. 715 m* Wohnbaufliche = maximal 4 Wohneinheiten
Flst 45/7, 2089/8 und 2091/15: ca. 3.870 m* Wohnbaufliche = maximal 24 Wohneinheiten
Flst 2091/17: ca. 640 m* Wohnbauflache = maximal 4 Wohneinheiten

Begriindungen zum Bebauungsplan und den Ortlichen Bauvorschriften
Fassung vom 01.06.2026 Seite 10
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» Flst 2093/1: ca. 850 m* Wohnbauflache = maximal 5 Wohneinheiten

6.3.3 Bereich C - grundsétzliche Erhaltung der vorhandenen Baustruktur

Die vorhandene Baustruktur entlang des Bereichs C ist stadtebaulich weitestgehend homogen und soll da-
her in dieser Form grundsatzlich als Mafstab fur die Definition von bauplanungsrechtlichen Festsetzungen
herangezogen werden. Der Bereich C kann heute hinsichtlich der Baustruktur differenziert werden nach:

* Reutestrafle 7 und 9 / Zimmerstrafle 20: Mehrfamilienhduser mit bis zu 6 Wohneinheiten

* Restliche Teile des Bereichs C: Weitestgehend nur Ein- und Zweifamilienhauser

Die homogene Baustruktur soll einerseits erhalten bleiben. Andererseits sollen gebietsvertragliche Erweite-
rungsoptionen maglich gemacht werden.

Da die Baustruktur weitestgehend erhalten werden soll (und der Bereich bereits vollstédndig bebaut ist) wird
in diesem die Anzahl an Wohneinheiten pro Wohngeb&ude festgesetzt (2 WE bzw. 5 WE) und die Flexibilitat

fur die Zukunft durch sog , Baufensterbander” gewahrleistet.

Begriindungen zum Bebauungsplan und den Ortlichen Bauvorschriften
Fassung vom 01.06.2026 Seite 11
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Abb. 6-1: Stadtebauliche Zielsetzungen im Detail

Z

A = Stadtebauliche Nachsteuerung einer bisher nach § 34 BauGB erfolgten Nachverdichtung

.Kappelewasen II” (Geltungsbereich = schwarze Strichlinie)

B = Definition / Ermaglichung einer stadtebaulich vertraglichen Nachverdichtung (Wohnbauflachen ca. 6.050 m?]

C = grundsatzliche Erhaltung der vorhandenen Baustruktur

Begriindungen zum Bebauungsplan und den Ortlichen Bauvorschriften
Fassung vom 01.06.2026
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7. Stadtebauliche Situation

Die bestehende verkehrliche ErschlieBung und Entwdsserung bleibt unverdandert und die vorhandenen gro-
Beren Gartenflachen werden zur Sicherstellung einer ausreichenden Durchgriinung entsprechend als Griin-
flachen festgesetzt.

Im Plangebiet befindliche Handwerksbetriebe sollen verlagert oder aufgegeben werden. An diesen Stellen

sollen mehrere Wohngebaude errichtet werden.

8. Umwelt- und Artenschutzbelange

8.1  Umweltbelange

Im beschleunigten Verfahren wird von der Umweltprifung und dem Umweltbericht nach § 2 BauGB Abs. 4
abgesehen. Es sind jedoch Aussagen Uber die Berlicksichtigung der Belange von Natur und Landschaft bzw.
Uber die Betroffenheit der Schutzgiiter Biotope, Arten, Boden, Grund- und Oberflachenwasser, Klima, Land-

schaftsbild und Erholung sowie auf den Menschen zu treffen. Die Uberpriifung erfolgt anhand nachfolgender

Ausfuhrungen:
Schutzgut und Bestand Zu erwartende Auswirkungen / Pro- | Erheblichkeit
Wirkfaktor gnose liber die Entwicklung des
Umweltzustands bei Durchfiihrung
der Planung
Flache Die Grundflache des allgemeinen Wohnge- | Es handelt sich um eine vertragli- nicht erheblich
biets (WA] hat insgesamt 9.681 m’. che Nachverdichtung mit einer zu
Die von baulichen Verdnderungen in An- erwgrtenden Neuversiegelung in
spruch genommene Flichen betragen in der | 9eringem Umfang.
Summe rund Y. der o. g. Grundflache, hier- | Die von baulichen Verdanderungen
unter: betroffenen Flachen im Areal des
> auf Flst. 45/7 und Flst. 20898/8 (rund Gertistbaubetriebs, welche aktuell
50% der von baulichen Veranderungen | Nahezu kgmplett versiegelt sind, er-
betroffenen Flachen) befindet sich ein fahren b?' der festgesetzten GRZ
Geriistbaubetrieb; aktuell nahezu kom- | von 0.4 eine Aufwertgng durch ei-
plette Versiegelung dieses Gewerbeare- | Nen geringeren Versiegelungsgrad.
als.
Flst. 45/2, 2091/17, 2093/1, ggf. 2122/24
(max. 50% der von baulichen Verdnde-
rungen betroffenen Flachen); aktuell
Wohnh&duser mit Hausgarten
Biologische Viel- keine gesetzlich geschiitzten Biotope Keine Beeintrachtigungen nicht erheblich
falt oder sonstige relevante Naturschutzaus-
- Arten & Biotope weisungen / Streuobstbestéande
nordlicher Teil (Geriistbaubetrieb): nahe- | Verlust von Biotopstrukturen sehr | nicht erheblich
zu komplett versiegelt geringer Wertigkeit / Aufwertung
durch geringeren Versiegelungs-
grad zu erwarten

Begriindungen zum Bebauungsplan und den Ortlichen Bauvorschriften
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Schutzgut und

Bestand

Zu erwartende Auswirkungen / Pro-

Erheblichkeit

Wirkfaktor gnose liber die Entwicklung des
Umweltzustands bei Durchfiihrung
der Planung
» vorwiegend sudlicher Teil: teils struktur- | Verlust von Biotopstrukturen gerin- | wenig erheblich
reiche Hausgarten; geringe bis mittlere | ger bis mittlerer Wertigkeit
Wertigkeit
Biologische Viel- | Innerhalb des Geltungsbereichs keine Fla- | Keine Beeintrachtigungen keine Auswir-
falt chen des landesweiten Biotopverbunds vor- kungen
- Biotopverbund | handen
Biologische Viel- | Zum Vorhaben liegt ein artenschutzrechtli- |In den Hausgarten und dem Areal | nicht
falt cher Fachbeitrag vor, der den BPlan-Unter- | des Geristbaubetriebs sind ledig- | orheblich
- besonderer und | l@agen beigeflgt ist und auf den verwiesen lich geringfligige Verschlechterun-
strenger Arten- wird. gen durch mogliche zukinftige
schutz Im Geltungsbereich mit innerortlicher Baumafinahmen zu erwarten.
Wohnbebauung besteht die Mdglichkeit, Die artenschutzrechtliche Priifung
dass an Siedlungen angepasste, ubiquitdre | kommt zu dem Ergebnis, dass unter
Vogelarten das Gebiet zur Brut nutzen. Einhaltung der unten genannten
Vermeidungs- und Minimierungs-
mafinahmen, durch das geplante
Vorhaben kein Verstof3 gegen § 44
Abs. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG vor-
bereitet wird.
Boden GemaB der Bodenkarte (M1:50.00 Geo- Aufgrund der zuldssigen Art der Be- | wenig
LaBK50) des geologischen Landesamts bauung (WA mit GRZ 0,4 ) und da erheblich
(LGRB] liegen im Bereich der von baulichen | bauliche Manahmen nur innerhalb
Veranderungen betroffenen Grundstiicke an- | der eng gezogenen Baugrenzen mit
thropogen Uberpragte Boden des Siedlungs- | bereits vorhandenen Hausern und
raumes vor. versiegelten Flachen moglich sind,
AuBerhalb dieser Bereiche [siidlich gelege- | Werden die Auswirkungen auf be-
ne Griinfliche) handelt es sich um Parab- reits anthropogen iiberpréagten Bo-
raunerde und Terra fusca-Parabraunerde den als gering eingestuft.
aus losslehmreichen FlieBerden und Loss-
lehm Gber Rickstandston der Karbonatge-
steinsverwitterung auf Muschelkalk. Die Ge-
samtbewertung aller Bodenfunktionen ha-
ben eine mittlere Bedeutung fiir den Boden-
schutz.
Oberflachen- Oberflichengewasser (Biche, Graben, ste- | Es entstehen keine zusétzlichen Be- | keine Auswir-
gewasser hende Gewasser) kommen innerhalb des eintrachtigungen oder Auswirkun- | kungen
Plangebiets oder unmittelbar angrenzend gen auf Oberflachengewasser.
nicht vor.
Grundwasser » Lage im festgesetzten Wasserschutzge- | Durch die Umsetzung des Bebau- wenig erheblich

biet WSG ZV KECKQUELLEN" in der wei-
teren Schutzzone LlL.

> Teilbereiche der von baulichen Verande-
rungen betroffenen Flachen liegen im
Bereich des Unterkeupers (Lettenkeu-
per) und haben eine mittlere Bedeutung
fur die Grundwasserneubildung

ungsplans in fir den innerorts gele-
genen Geltungsbereich (WA) wird
keine Gefahrdung des Wasser-
schutzgebietes (Schutzzone Ill) er-
wartet.

Die Entwasserung erfolgt im Trenn-
system. Unbelastetes Nieder-

Begriindungen zum Bebauungsplan und den Ortlichen Bauvorschriften
Fassung vom 01.06.2026
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Schutzgut und
Wirkfaktor

Bestand

Zu erwartende Auswirkungen / Pro-
gnose liber die Entwicklung des
Umweltzustands bei Durchfiihrung
der Planung

Erheblichkeit

» Teilbereiche liegen im Bereich Junger
Talfillungen (Holozéne Abschwemmas-
sen) und haben eine hohe Bedeutung fiir
die Grundwasserneubildung

> Uberlagerung durch anthropogen iiber-
pragte Boden des Siedlungsraums

» Teile des Plangebiets sind bereits tber-
baut / versiegelt und fir den Grundwas-
serschutz von geringer bzw. ohne Be-
deutung.

schlagswasser wird im Gebiet versi-
ckert oder durch sonstige Retenti-
onsanlagen in hohem Mafle in den
Landschaftswasserhaushalt zu-
rickgefihrt.

Durch die mégliche Neuiiberbauung
/ Neuversieglung von Bdden in ge-
ringem Umfang kommt es zu einer
Verringerung der Grundwasserneu-
bildung.

Aufgrund der geringen Grof3e der
Flachen und bei einer Riickfiihrung
des unbelasteten Niederschlags-
wasser in den Landschaftswasser-
haushalts sind erhebliche Beein-
trachtigungen fir das Schutzgut
nicht zu erwarten.

Klima und Luft

Frisch- und Kaltluftentstehungsflachen oder
Frischluftschneisen und Beliftungsbahnen
von Ubergeordneter Bedeutung, die sich ver-
bessernd auf das Siedlungsklima auswirken,
sind nicht betroffen.

Das mit Hausgarten durchgriinte Gebiet ist
lufthygienisch wenig belastet.

Zusatzliche erhebliche Emissionen,
die zu einer Belastung der lufthygi-
enischen Verhaltnisse beitragen,
entstehen durch maogliche Neubau-
ten innerhalb der bereits bestehen-
den Bebauung nicht.

nicht erheblich

Erholung

Im Gebiet sind keine Anlagen fir die 6ffentli-
che Freizeit- und Erholungsnutzung vorhan-
den. Die Straflen, welche den Geltungsbe-
reich umgeben, kénnen von Spaziergangern
und Radfahren genutzt werden.

Die am Rand des Gebiets verlaufen-
den Straflen befinden sich aufler-
halb des Geltungsbereichs und sind
von den Planungen nicht betroffen.
Daher wird der potenzielle Erho-
lungswert nicht beeintrachtigt.

keine Auswir-
kungen

Landschaftsbild/
Ortsbild

Das Plangebiet beinhaltet ein bestehendes
Wohngebiet, welches das Ortschaftsbild mit-
pragt. Besondere landschaftsbildpragende
Strukturen und Elemente sind nicht vorhan-
den.

Da mogliche Neubauten an die be-
reits bestehende Bebauung ange-
passt werden mussen, ist von kei-
nen Beeintrachtigungen des Orts-
oder Landschaftbilds auszugehen.

keine Auswir-
kungen

Kultur- und
Sachgiiter

Nach derzeitigen Kenntnisstand sind keine Kulturglter, wie Baudenkmale, ar-
chaologische Fundstellen, Kultur- und Bodendenkmaler, Geotope oder Boden mit
einer besonderen Funktion als Archiv fir die Natur- und Kulturgeschichte betrof-

fen.

Besondere Sachgiiter sind nach derzeitigen Kenntnisstand ebenfalls nicht betrof-
fen bzw. bleiben substanziell ggf. erhalten oder werden verlegt bzw. an die Pla-

nung angepasst (z.B. Leitungstrassen, Weg).

keine Auswir-
kungen

Begriindungen zum Bebauungsplan und den Ortlichen Bauvorschriften
Fassung vom 01.06.2026

Seite 15



Bebauungsplan

. Kappelewasen I”

in Dauchingen

G

GFRORER

INGENIEURE

Schutzgut und

Bestand Zu erwartende Auswirkungen / Pro-

Erheblichkeit

Wirkfaktor gnose liber die Entwicklung des
Umweltzustands bei Durchfiihrung
der Planung
Mensch Zu beurteilen sind zum einen die maglichen Auswirkungen auf die zukinftigen nicht erheblich

Nutzer des Plangebietes und zum anderen die Auswirkungen der geplanten bauli-
chen Nutzung auf die angrenzende Bebauung und deren Bewohner.

Eine Verschlechterung in Bezug auf die Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen
sowohl fur die Angrenzer als auch fir die zukinftigen Nutzer im Vergleich zum
derzeitigen Bestand sind nicht zu erwarten.

Belastigung durch Erschiitterungen, Larm, Staube und Ahnliches beschranken
sich auf die Bauzeit mdglicher Neubauten.

Emissionen von
Schadstoffen,
Larm, Erschiitte-
rung-en, Licht,

Bau-, anlage- und betriebsbedingt entstehen durch die Erweiterung der bestehen-
den Bebauung fiir Wohnzwecke keine zusatzlichen erheblich nachteiligen Umwelt-
auswirkungen.

Aufgrund der geplanten Wohngebietsnutzung sind keine Anlagen zulassig, die eine

nicht erheblich

Warme und immissionsschutzrechtliche Genehmigung benétigen, so dass vorhabensbedingt

Strahlung erhebliche Schadstoffemissionen nicht zu erwarten sind. Die Zunahme von Emis-
sionen durch Heizung, Autoverkehr sowie von Larm und Lichtemissionen Uberstei-
gen nicht das Ubliche Maf3 von Siedlungsflachen und sind aufgrund der geplanten
Wohnnutzung als gering bzw. zumutbar einzustufen.
Erschitterungen und andere Belastigungen beschranken sich auf die Bauzeit. Re-
levante Mengen von Warme (z.B. Prozesswarme) und Strahlung werden nicht
emittiert.
Baubedingt konnen im Fall von méglichen Neubauten zeitlich bedingte Beein-
trachtigungen durch Larm und Emissionen entstehen, die jedoch durch geeignete
Mafinahmen auf ein vertragliches Maf3 reduziert werden konnen.

Risiken fiir Bei den Planungen zur Gestaltung der zukiinftigen Entwicklung der Innenbe- keine

menschliche Ge-
sundheit, kultu-

relles Erbe oder
Umwelt

reichsflache entstehen keine bau-, anlage- und betriebsbedingten zusatzlichen Ri-
siken.

Auswirkungen

Kumulierung mit
den Auswirkun-
gen von Vorhaben
benachbarter
Plangebiete

Derzeit sind keine Vorhaben oder Projekte aus benachbarten Gebieten bekannt,
die zu einer Kumulierung von Beeintrachtigungen fiihren kdnnen.

keine
Auswirkungen

Eingesetzte
Techniken und
Stoffe

Aufgrund der zuldssigen Art der baulichen Nutzung als Wohngebiet mit maglicher
Einzelhausbebauung kann auf die bau-, anlage- und betriebsbedingte Beurteilung
der eingesetzten Techniken und Stoffe verzichtet werden.

keine
Auswirkungen

Wechselwirkung

Erhebliche Auswirkungen Uber die schutzgutbezogene Beurteilung hinaus sind
nicht zu erwarten.

keine
Auswirkungen

Begriindungen zum Bebauungsplan und den Ortlichen Bauvorschriften
Fassung vom 01.06.2026

Seite 16




Bebauungsplan h
. Kappelewasen I” GFR 0 RER

in Dauchingen INGENIEURE

8.2  Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

Die artenschutzrechtliche Priifung kommt zum Ergebnis, dass bei Realisierung verschiedener Mafinahmen

ein Verstof3 gegen § 44 Abs. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG abgewendet werden kann:

* Zum Schutz von Vogeln und Fledermausen sind notwendige Gehdlzrodungen ausschlief3lich auBBerhalb der
Vogelbrutzeit und der Aktivitatsphase von Fledermausen, also nicht im Zeitraum vom 01. Marz bis 31. Ok-
tober, zulassig.

* Sollten Gebaudeabbrucharbeiten notwendig werden, sind die betroffenen Gebaude vor Beginn der Maf3-
nahmen durch einen Fachgutachter zu begehen und auf eventuell vorhandene Fledermause oder deren
Quartiere sowie auf Vogelbrutstatten hin zu untersuchen.

* Sollten umfangreiche Grof3gehdlzrodungen geplant sein, sind die betreffenden Geholze vor Beginn der
MafBnahmen von einen Fachgutachter auf eventuell vorhandene Fledermausquartiere und Brutstatten von
Hohlenbritern zu untersuchen.

Entsprechende Festsetzungen werden im Bebauungsplan getroffen. Artenschutzrechtlich bestehen somit

keine Bedenken gegen die Planung.

9. Planungsrechtliche Festsetzungen

9.1 Artder Nutzung

Aufgrund der bereits vorhandenen Nutzungen wird ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt.
9.2 MaB der baulichen Nutzung

9.2.1 Hohe der baulichen Anlagen

Die maximal zulassigen Trauf- und Firsthohen entsprechen der bereits vorhandenen Bebauung. Gebaude,
deren Hohen die ablesbare stadtebauliche Struktur Gberschreiten, wurden bei den Festsetzungen nicht be-
riicksichtigt. Die zuldssigen Héhen beziehen sich jeweils auf die ErdgeschossfertigfuBbodenhdhen (EFH],
welche grofitenteils - zur Sicherung einer geordneten stadtebaulichen Hoheneinbindung - in Bezug auf das
vorhandene Straflenniveau festgesetzt werden. Im Bereich der noch nicht bebauten ,2.-Reihe-Baufenster”
wird die EFH in Metern Uber Normalnull festgesetzt, um in diesem nicht unmittelbar an Straf3en befindlichen

Bereich ebenfalls eine geordnete stadtebauliche Hoheneinbindung zu gewahrleisten.

Begriindungen zum Bebauungsplan und den Ortlichen Bauvorschriften
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Strale Nr. Hohe Strale EFH| TH uber EFH| FH lber EFH| BBP-Gebiet
U. NN| uber/unter inm inm
(Kanaldaten| StraBe in m
interpoliert)
Villinger Stralte 15 735,91 1,30 3,40 7,39 WA IV
Reutestralle 3 736,88 -0,30 6,43 9,44 WA IV
3 736,71 -0.13 6,43 9,44 WA IV
7 735,94 1,10 5,37 8,69 WAL, 1
9 735,56 0,32 5,42 10,751 WAL I,
11/1 735,46 0.08 4,15 7,231 WAL, 1
11 735,44 1.33 o (1 9,991 WAL I, 1
15 735,44 1.40 543 9,66 WAL, 1
17 735,42 0,96 341 9,39 WAILIL, 1
19 735,42 0.61 3.10 7,00 WAL 1, 1
Zimmersiraie 23 735,40 0,41 3,82 9.28[ wal 1, 1
(stidliche Baureihe) 21 734,75 1,25 5,36 8,291 WAL I, 1
19 734,38 0.66 4,32 9.18] wa L I, 1
17 733,95 0,03 3,90 6,241 WAL I,
17 733,99 1,10 3,70 7,91 wA LI
15 733,67 0,15 4,57 9,53 waAl 1, I
Zimmerstraiie 20 735,29 0.27 6,64 9,93 WAL I, 1
(ndrdliche Baureihe) 18 734,75 1,19 2,83 7,731 WAL I
16 734,51 1,01 3,34 8,121 WAL I, 1
14 734,18 1,22 3,62 871 waAlL 1, 1
12 733,87 0,81 3,67 8,58 wal 1, 1
10 733,62 0,82 2,97 8,46 WAL I,
8 733,37 1,05 3,21 8,13[ walL 1, 1
5] 732,98 0,42 6,90 9,841 WAILIIL 1
Neue Strale 21 733,20 1,06 8,64 11,65 WA IV
2/1 733,20 1,06 10,01 11,65 WA IV
2 732,54 0,27 6,27 11,220 WAL 1, 1
4 732,36 1.12 3,32 8,09 WAL 1, 1
5] 732,23 0,86 3,43 8,241 WAL I,

Abb. 9-1: Bestands-EFH in Bezug auf die heranzuziehende Straflenhdhe sowie Trauf- und Firsthohen der bestehenden

Gebaude in Bezug auf die ErdgeschossfuBbodenhdhe; Hohen, die von den geplanten Festsetzungen im Bebauungsplan

abweichen, sind in roter Schrift gekennzeichnet.

9.2.2 Grundflachenzahl

Die maximal zulassige Grundflachenzahl von 0,4 ermdglicht eine mafivolle bauliche Dichte und leitet sich

aus der bereits vorhandenen Bebauungsstruktur ab.

9.2.3 Zahl der Vollgeschosse

Die maximal zulassige Anzahl der Vollgeschosse resultiert aus den getroffenen Festsetzungen zu den zulas-

sigen Wand- und Gebaudehohen und orientiert sich an der stadtebaulichen Vorpragung im Gebiet und in der

Begriindungen zum Bebauungsplan und den Ortlichen Bauvorschriften
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Umgebung. Im Norden des Plangebiets — im Bereich der Hauptverbindungsstraf3le nach Villingen - werden
dabei drei Vollgeschosse zugelassen. Weiter siidlich - im Bereich des Ubergangs zu freien Landschaft - ver-

ringert sich die zuldssige Geschossigkeit auf zwei.

9.2.4 Geschossflachenzahl

Die maximal zuldssige Geschossflache von 0,8 ermdglicht eine mafivolle bauliche Dichte und leitet sich aus

der bereits vorhandenen Bebauungsstruktur ab.

9.3  Bauweise und Baugrenzen

Die offene Bauweise mit einer Einzelhaus- bzw. Doppelhausbebauung entspricht der Struktur der vorhande-
nen Bebauung und damit der stadtebaulichen Vorpragung im Gebiet.

Die Uberbaubaren Grundstiicksflachen beriicksichtigen einerseits die heute bereits vorhandene Bebauung,
anderseits wird bericksichtigt, dass mafivolle Gebaudean- und Neubauten in einem angemessenen stadte-

baulichen Rahmen madglich sind.
9.4  Flachen fur Nebenanlagen

9.4.1 Stellplatze, Garagen und Carports

Garagen und Carports konnen auch auflerhalb der Gberbaubaren Grundstiicksflachen zugelassen werden,
um eine ausreichende Flexibilitat bei den Hochbauplanungen zu gewahrleisten.

Im Hinblick auf die Freiraumqualitat und aus Griinden der Verkehrssicherheit werden zusatzlich allgemeine
Abstandsregelungen zu Verkehrsflachen und Grundstiickszufahrten festgesetzt, welche in jedem Fall einge-

halten werden miissen.

9.4.2 Nebenanlagen
Aus Grinden der Verkehrssicherheit wird eine allgemeine Abstandsregelung zu 6ffentlichen Verkehrsflachen

festgesetzt, die in jedem Fall eingehalten werden muss.

9.5 Hochstzulassige Zahl der Wohnungen

Die hochstzulassige Anzahl der Wohneinheiten wird auf Basis der in Ziffer 6 ausgefiihrten Griinde differen-

ziert festgesetzt:

« WA, WA Il, WA IIl (= grundsatzliche Erhaltung der vorhandenen Baustruktur): Wohneinheiten pro Einzel-
haus / pro Doppelhaushélfte

» WA IV (= stéddtebauliche Nachsteuerung einer bisher nach § 34 BauGB erfolgten Nachverdichtung): Wohn-

Begriindungen zum Bebauungsplan und den Ortlichen Bauvorschriften
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einheiten pro Einzelhaus / pro Doppelhaus
* WAV (= Definition / Ermdglichung einer stadtebaulich vertraglichen Nachverdichtung): Wohneinheiten pro

Quadratmeter Grundstiicksflache (= WA-Flache)

9.6  Verkehrsflachen sowie Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung
Dir Verkehrsflachen werden entsprechend den heutigen Nutzungen festgesetzt. Im Bereich der Villinger
StraBe wird eine Verkehrsflache besondere Zweckbestimmung festgesetzt, um den Parkdruck an dieser

Hauptstraf3e durch die Ausweisung von offentlichen Parkplatzen zu begegnen.

9.7  Filhrung von oberirdischen oder unterirdischen Versorgungsanlagen und -leitungen
Aus stadtgestalterischen Griinden wird festgesetzt, dass oberirdische Strom- und Fernmeldeleitungen unzu-

lassig sind.

9.8  Grinflachen

Teile der vorhandenen Gartenflachen im Innenbereich des Quartiers Villinger Strafle — Reutestrafle - Zim-
merstralle - Neue Strafle werden als private Griinflachen festgesetzt, um ein Mindestmal} an Durchgriinung
sicherzustellen. Sudlich der Zimmerstrafle - am Ortsrand - werden ebenfalls private Grinflachen festge-

setzt, um einen stidtebaulich vertraglichen Ubergang von Bebauung zu freier Landschaft zu gewahrleisten.

9.9  MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
Zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft werden verschiedene Maf3-
nahmen, wie z.B. die Durchlassigkeit von Einfriedungen fiir Kleinsauger oder die Pflanzung einer bestimm-

ten Anzahl an Baumen festgesetzt.

9.10 Erhaltung von Baumen

Die Baume im Bereich der Villinger Straf3e werden auf Grund lhrer Bedeutung fir die Freiraumqualitat als zu

erhaltend festgesetzt.

10.  Ortliche Bauvorschriften

10.1 Dachform und Neigung
Im Plangebiet kdnnen alle Dachformen realisiert werden. Damit wird dem allgemeinen ,Trend” Rechnung
getragen, dass neben dem ,klassischen Satteldach” auch andere geneigte Dachformen (Zeltdach, Walm-

dach, ..) sowie Flachdacher und Pultdacher errichtet werden kdnnen.

10.2 Dachaufbauten und Dacheinschnitte
Die Regelungen zu Dachaufbauten und -einschnitten dienen der angemessenen Einbindung in die vorhande-
ne Bebauung. Dachaufbauten dirfen eine bestimmte Lange nicht Gberschreiten und miissen einen Mindest-

abstand von einem Meter zum First und zur Giebelwand einhalten. So wird gewahrleistet, dass es sich um
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klar ablesbare Dachaufbauten handelt und nicht um gestalterisch unerwiinschte ,Wanderhéhungen”.

10.3 Fassaden- und Dachgestaltung

In den ortlichen Bauvorschriften wird geregelt, dass grelle oder reflektierende Materialien und Anstriche
nicht verwendet werden dirfen, um sicherzustellen, dass visuell negative Beeintrachtigungen fiir das Gebiet
und die Bewohner ausgeschlossen werden.

Die Festsetzung der Begriinung von Flachdachern dient liberwiegend der gestalterischen und dkologischen
Aufwertung von visuell ansonsten wenig ansprechenden Flachdachern. Zugleich bieten extensive Dachbe-

griinungen einen wertvollen Standort (trocken und heiB) fir die heimische Flora und Fauna.

10.4 Werbeanlagen
Da es sich um ein allgemeines Wohngebiet handelt, bei dem eindeutig die ,werbefreie Wohnnutzung” im Vor-
dergrund steht, wird in den Bauvorschriften geregelt, dass Werbung nur an der Statte der Leistung erfolgen

darf und in ihrer Auffalligkeit untergeordnet sein muss.

10.5 Gestaltung und Nutzung der unbebauten Flachen
Es wird geregelt, dass unbebaute Grundstiicksteile gartnerisch gestaltet und angelegt werden sollen. Durch
die Festsetzung soll eine Mindestgestaltungsqualitat und -durchgriinung des neuen Wohnquartiers sicher-

gestellt werden.

10.6 Einfriedungen
Einfriedungen entlang von Straf3en dirfen 0,80 m nicht Gberschreiten, um eine gestalterische unerwiinschte

.Abschottung” der Grundstiicke zum &ffentlichen Raum zu verhindern.

10.7 Geldandemodellierung und -aufschiittungen
Das Erscheinungsbild des Gebiets soll grundsatzlich nicht durch tibermafige Veranderungen und Einschnit-
te in das natirliche Gelande beeintrachtigt werden, weshalb zulassige Gelandeveranderungen in den Bau-

vorschriften geregelt werden.

10.8 Stellplatzverpflichtungen fiir Wohnen

In der Uberwiegend landlich gepragten Region des Plangebiets ist es i. d. R. Ublich, dass zwei Fahrzeuge pro
Haushalt vorhanden sind. Der Stralenquerschnitt lasst es nicht zu, dass der ruhende Verkehr dort unterge-
bracht werden kann. Aus diesem Grund ist ein erhohter Stellplatznachweis mit zwei Stellplatzen pro Wohn -
einheit festgesetzt. Bei Gebauden mit drei oder mehr Wohneinheiten sind zusatzlich Besucherstellplatze an-

zulegen.
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11. Anlagen

1. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Gfrérer Ingenieure vom 10.09.2021

2. Verkehrsplanerische Stellungnahme - Bebauungsplan ,Kappelewasen 1%, Planersocietat Frehn Stein-

berg Partner GmbH vom 19.03.2026

Fassung: [
Fassung vom 01.06.2026 r: GFRORER

INGENIEURE
Hohenzollernweg 1

72186 Empfingen
07485/9769-0
infoldgf-kom.de

Bearbeiter:

Axel Philipp

Es wird bestatigt, dass der Inhalt mit den hierzu ergangenen Beschlissen des Gemeinderats iber-
einstimmt.

Ausgefertigt Dauchingen, den ....................

Torben Dorn (Birgermeister)

Begriindungen zum Bebauungsplan und den Ortlichen Bauvorschriften
Fassung vom 01.06.2026 Seite 22



	Begründungen
	zum Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften
	in Dauchingen
	Bebauungsplan
	„Käppelewasen II“
	1. Vorbemerkung
	2. Planerfordernis
	3. Lage und räumlicher Geltungsbereich
	3.1 Lage im Siedlungsgefüge
	3.2 Geltungsbereich des Bebauungsplans

	4. Art des Bebauungsplanverfahrens
	5. Bestehende Bauleitpläne und übergeordnete Planungen
	5.1 Flächennutzungsplan
	5.2 Bestehende Bebauungspläne
	5.3 Sonstige übergeordnete Planungen und Schutzgebiete

	6. Ziele und Zwecke der Planung
	6.1 Ist-Situation im Plangebiet und in der Umgebung
	6.2 Grundsätzliche Zielsetzung
	6.3 Zielsetzungen im Detail
	6.3.1 Bereich A - Städtebauliche Nachsteuerung einer bisher nach § 34 BauGB erfolgten Nachverdichtung, welche sich als problematisch erwiesen hat.
	6.3.2 Bereich B - Definition / Ermöglichung einer städtebaulich verträglichen Nachverdichtung
	6.3.3 Bereich C - grundsätzliche Erhaltung der vorhandenen Baustruktur


	7. Städtebauliche Situation
	8. Umwelt- und Artenschutzbelange
	8.1 Umweltbelange
	8.2 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

	9. Planungsrechtliche Festsetzungen
	9.1 Art der Nutzung
	9.2 Maß der baulichen Nutzung
	9.2.1 Höhe der baulichen Anlagen
	9.2.2 Grundflächenzahl
	9.2.3 Zahl der Vollgeschosse
	9.2.4 Geschossflächenzahl

	9.3 Bauweise und Baugrenzen
	9.4 Flächen für Nebenanlagen
	9.4.1 Stellplätze, Garagen und Carports
	9.4.2 Nebenanlagen

	9.5 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen
	9.6 Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
	9.7 Führung von oberirdischen oder unterirdischen Versorgungsanlagen und -leitungen
	9.8 Grünflächen
	9.9 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
	9.10 Erhaltung von Bäumen

	10. Örtliche Bauvorschriften
	10.1 Dachform und Neigung
	10.2 Dachaufbauten und Dacheinschnitte
	10.3 Fassaden- und Dachgestaltung
	10.4 Werbeanlagen
	10.5 Gestaltung und Nutzung der unbebauten Flächen
	10.6 Einfriedungen
	10.7 Geländemodellierung und -aufschüttungen
	10.8 Stellplatzverpflichtungen für Wohnen

	11. Anlagen

